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Satzung „Untere Au / Untergiesing“
der Landeshauptstadt München zur Erhaltung
der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung
gemäß § 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BauGB
(Erhaltungssatzung „Untere Au / Untergiesing“)

vom 1. Februar 2026

Die Landeshauptstadt München erlässt aufgrund des Art. 23 
der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 22.08.1998 (GVBl. S. 796, 
797 BayRS 2020-1-1-I), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
09.12.2024 (GVBl. S. 573) und § 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Bau-
gesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 12.08.2025 (BGBl. I 2025 Nr. 189), folgende Satzung:

§ 1 Satzungsziel, räumlicher Geltungsbereich

(1)		�Mit dieser Satzung wird der in Absatz 2 angegebene Be-
reich als Gebiet bezeichnet, in dem es aus besonderen 
städtebaulichen Gründen erforderlich ist, die Zusammen-
setzung der Wohnbevölkerung zu erhalten (§ 172 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 2, Abs. 4 BauGB).

(2)	�Der räumliche Geltungsbereich dieser Satzung wird gemäß 
dem beigefügten Lageplan des Referates für Stadtplanung 
und Bauordnung vom 04.06.2025 (Maßstab 1:6.000), aus-
gefertigt am 01.02.2026, festgelegt. Der Lageplan ist  
Bestandteil der Satzung.

§ 2 Sachlicher Geltungsbereich

(1)		�Im Geltungsbereich der Satzung unterliegen der Rückbau, 
die Änderung oder die Nutzungsänderung von baulichen 
Anlagen einer Genehmigungspflicht nach § 172  Abs. 1 
Satz 1 BauGB.

(2)	�Von der Genehmigungspflicht ausgenommen sind Vorha-
ben auf den in § 26 Nr. 2 und 3 BauGB bezeichneten 
Grundstücken (§ 174 Abs. 1 BauGB).

(3)	�Eine Genehmigungs-, Zustimmungs- oder Erlaubnispflicht 
nach anderen Vorschriften bleibt unberührt.

§ 3 Antrag, Anzeige

(1)		�Der Antrag auf Genehmigung nach § 172 Abs. 1 Satz 1 
BauGB ist bei der Landeshauptstadt München zu stellen. 
Sofern das Vorhaben auch bauaufsichtlich genehmigungs- 
oder zustimmungspflichtig oder nach dem Denkmalschutz-
gesetz erlaubnispflichtig ist, ist mit diesem Antrag auch 
der Antrag gemäß § 172 Abs. 1 Satz 1 BauGB zu stellen.

(2)	�In den Fällen des § 2 Abs. 2 ist das Vorhaben der  
Landeshauptstadt München anzuzeigen.

§ 4 Ordnungswidrigkeiten

Gemäß § 213 Abs. 1 Nr. 4 BauGB handelt ordnungswidrig, 
wer eine bauliche Anlage in dem durch diese Satzung be-
zeichneten Gebiet ohne die nach ihr erforderliche Genehmi-
gung rückbaut oder ändert. Er kann gemäß § 213 Abs. 3 
BauGB mit Geldbuße belegt werden.

§ 5 Inkrafttreten

(1)		�Die Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in 
Kraft. 

(2)	�Gleichzeitig tritt die Erhaltungssatzung „Untere Au / Unter-
giesing“ der Landeshauptstadt München zur Erhaltung der 
Zusammensetzung der Wohnbevölkerung gemäß § 172 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BauGB (Erhaltungssatzung „Untere Au / 
Untergiesing“) vom 21.05.2021 (MüABl. S. 252 f.) außer 
Kraft.

Der Stadtrat hat die Satzung am 17.12.2025 beschlossen.

Hinweis gemäß § 215 BauGB:

Unbeachtlich werden

1.	�eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche 
Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Form
vorschriften und

2.	�nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des 
Abwägungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung 
der vorstehenden Satzung schriftlich gegenüber der Landes-
hauptstadt München (Referat für Stadtplanung und Bauord-
nung) unter Darlegung des die Verletzung oder den Mangel 
begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind.

München, 1. Februar 2026		  Dieter Reiter
		  Oberbürgermeister
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Vollzug des Gesetzes über das Landesstrafrecht und  
das Verordnungsrecht auf dem Gebiet der öffentlichen 
Sicherheit und Ordnung (Landesstraf- und Verordnungs-
gesetz – LStVG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 13. Dezember 1982 (BayRS 2011-2-I), das zuletzt 
durch § 2 des Gesetzes vom 9. Dezember 2024  
(GVBl. S. 570) geändert worden ist

Allgemeinverfügung der Landeshauptstadt München  
zum Freihalten des nördlichen Vorplatzes des Münchener 
Hauptbahnhofs sowie der angrenzenden Gehwege;  
Verbot des Abstellens von Verkehrsmitteln und sperrigen 
Gegenständen in diesen Bereichen

Anlage 
Lageplan

Die Landeshauptstadt München – Kreisverwaltungsreferat – 
erlässt folgende

Allgemeinverfügung

1.	�Das Abstellen von Verkehrsmitteln, insbesondere Fahrrä-
dern, Lastenrädern, Hochrädern, Tretrollern, Elektrokleinst-
fahrzeugen (bspw. E-Scooter, Segways) und sperrigen Ge-
genständen (bspw. Einkaufswägen, Hocker, Getränkekisten) 
wird auf der im Lageplan schraffierten Fläche (nördlicher 
Vorplatz des Münchener Hauptbahnhofs sowie die angren-
zenden Gehwege) ab dem 24.02.2026 untersagt. 

	� Der als Anlage beigefügte Lageplan wird zum Bestandteil 
dieser Allgemeinverfügung erklärt.

2.	�Bereits abgestellte Verkehrsmittel und sperrige Gegenstände 
sind bis zum 24.02.2026 zu entfernen.

3.	�Die Landeshauptstadt München kann im Einzelfall aus 
wichtigen Gründen ganz oder teilweise, schriftlich oder 
mündlich Ausnahmen von den Bestimmungen der Ziffern 1 
und 2 dieser Allgemeinverfügung zulassen. 

4.	�Die sofortige Vollziehung der Ziffern 1 und 2 dieser Allge-
meinverfügung wird angeordnet. 

5.	�Diese Allgemeinverfügung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen 
Bekanntmachung in Kraft. Die Bekanntmachung erfolgt 
durch Veröffentlichung im Amtsblatt der Landeshauptstadt 
München. Die Allgemeinverfügung und ihre Begründung 
können im Kreisverwaltungsreferat, Dienstgebäude Rup-
pertstr. 19, Raum 46.62, 80466 München nach vereinbar-
tem Termin (unter leitungha1-sts.kvr@muenchen.de) ein-
gesehen werden.

Hinweis

Im Fall der Nichtbeachtung dieser Allgemeinverfügung sind 
Zwangsmaßnahmen nach den Vorschriften des Bayerischen 
Verwaltungszustellungs- und Vollstreckungsgesetzes (VwZVG) 
durch die Landeshauptstadt München im Wege des unmittel-
baren Zwangs bzw. der Ersatzvornahme (Beseitigung und In-
gewahrsamnahme der Verkehrsmittel und Gegenstände ggfs. 
inklusive Durchtrennung vorhandener Schlösser) möglich.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines  
Monats nach seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden 
bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München,
Postanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen!

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.

Sofern kein Fall des § 188 VwGO vorliegt: Kraft Bundesrechts 
wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge 
der Klageerhebung eine Verfahrensgebühr fällig. 

München, 09. Februar 2026	 gez. i.V. Dr. Elmar Nordhues
	 Leitender Verwaltungsdirektor
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Bekanntmachung 
über den Abschluss des Wirtschaftsjahres 2024  
der Stadtgüter München 

Der Stadtrat des Landeshauptstadt München hat am 
04.02.2026 den Jahresabschluss und den Lagebericht der 
Stadtgüter München für das Wirtschaftsjahr 2024 (01.Januar 
2024 – 31. Dezember 2024) festgestellt und über die Behand-
lung des Jahresergebnisses beschlossen.

München, 04. Februar 2026	 Kommunalreferat
	 Stadtgüter München

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

Prüfungsurteile
Wir haben den Jahresabschluss des Stadtgüter München 
Eigenbetrieb, München – bestehend aus der Bilanz zum  
31. Dezember 2024 und der Gewinn- und Verlustrechnung für 
das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024 
sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilan-
zierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hin-
aus haben wir den Lagebericht des Stadtgüter München  
Eigenbetrieb für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum  
31. Dezember 2024 geprüft.

Nach unserer Beurteilung auf Grund der bei der Prüfung ge-
wonnenen Erkenntnisse

	– entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentli-
chen Belangen der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslan-
des Bayern nach §§ 20 ff. EBV Bayern i. V. m. den deutschen, 
für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen  
Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsäch-
lichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- 
und Finanzlage des Eigenbetriebs zum 31. Dezember 2024 
sowie seiner Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Ja-
nuar bis zum 31. Dezember 2024 und

	– vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutref-
fendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs. In allen we-
sentlichen Belangen steht der Lagebericht in Einklang mit 
dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften der  
Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Bayern nach  
§§ 20 ff. EBV Bayern sowie den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünf-
tigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs: 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere 
Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßig-
keit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB und Art. 107 
GO Bayern unter Beachtung der vom Institut der Wirtschafts-
prüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungs-
mäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwor-
tung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im 
Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prü-
fung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres 
Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind 
von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung
mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen 
Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufs-
pflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen er-
füllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prü-
fungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als 
Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss 
und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahres
abschluss und den Lagebericht 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstel-
lung des Jahresabschlusses, der den Vorschriften der Eigen-
betriebsverordnung des Bundeslandes Bayern nach §§ 20 ff. 
EBV Bayern i.V.m. den deutschen, für Kapitalgesellschaften 
geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen 
Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss 
unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des 
Eigenbetriebs vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter 
verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Überein-
stimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger 
Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstel-
lung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von 
wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen 
Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und 
Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen 
Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Eigenbetriebs 
zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des 
Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zu-
sammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, 
sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür 
verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungs-
grundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu
bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Ge-
gebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die 
Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes 
Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen 
wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang 
steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bun-
deslandes Bayern nach §§ 24 EBV Bayern sowie den deutschen 
gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risi-
ken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner 
sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrun-
gen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet 
haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstim-
mung mit den anzuwendenden Vorschriften der Eigenbetriebs-
verordnung des Bundeslandes Bayern nach §§ 24 EBV Bayern 
und den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften 
zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für 
die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des  
Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu er-
langen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentli-
chen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlun-
gen oder Irrtümern ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein 
zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt 
sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss 
sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in 
Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung 
des Bundeslandes Bayern nach §§ 24 ff. EBV Bayern sowie 
den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die 
Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend 
darstellt sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der  
unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lage
bericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber 
keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 
HGB und Art. 107 GO Bayern unter Beachtung der vom Institut 
der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grund-
sätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prü-
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fung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt.  
Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder 
Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen,
wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie ein-
zeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresab-
schlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Ent-
scheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus 
und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

	– identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher  
falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lage
bericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, 
planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf 
diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die 
ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unse-
re Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass eine aus  
dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Dar-
stellung nicht aufgedeckt wird, ist höher als das Risiko, 
dass eine aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche 
Darstellung nicht aufgedeckt wird, da dolose Handlungen 
kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte 
Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das 
Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

	– erlangen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des 
Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollen und den 
für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen 
und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die 
unter den Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit 
dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit der internen 
Kontrollen des Eigenbetriebs bzw. dieser Vorkehrungen und 
Maßnahmen abzugeben.

	– beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzli-
chen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden 
sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern 
dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhän-
genden Angaben.

	– ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit 
des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rech-
nungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten  
Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im 
Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten be-
steht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Eigen-
betriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwer-
fen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine 
wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im 
Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im 
Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu ma-
chen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser 
jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere 
Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum 
unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnach
weise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können  
jedoch dazu führen, dass der Eigenbetrieb ihre Unterneh
menstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

	– beurteilen wir Darstellung, Aufbau und den Inhalt des  
Jahresabschlusses insgesamt einschließlich der Angaben 
sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden  
Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jah-
resabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Ver-
hältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- 
und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt.

	– beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem  
Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das 
von ihm vermittelte Bild von der Lage des Eigenbetriebs.

	– führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzli-
chen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben 
im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter 
Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die 
den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen 
Vertretern zu Grunde gelegten bedeutsamen Annahmen 
nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunfts-
orientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenstän-
diges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben 
sowie zu den zu Grunde liegenden Annahmen geben wir 
nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, 
dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorien-
tierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen 
unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung 
der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, ein-
schließlich etwaiger bedeutsamer Mängel in internen Kontrol-
len, die wir während unserer Prüfung feststellen.

München, am 27. März 2025	
CURACON GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
�Zweigniederlassung München
Tietz	 Faaß
Wirtschaftsprüfer	 Wirtschaftsprüfer

Jahresabschluss und Lagebericht der Stadtgüter München 
werden hiermit festgestellt.

Der Jahresgewinn in Höhe von 511.357,73 € wird in die Bilanz 
2025 vorgetragen. Der Gewinnvortrag wird in Höhe von 
174.048,00 € zur Stammkapitalverzinsung verwendet und der 
Restbetrag in Höhe von 337.309,73 € der allgemeinen Rücklage 
zugeführt. Für das Wirtschaftsjahr 2024 wird gemäß Art. 102 
ABS. 3 GO die Entlastung erteilt.

München, 04. Februar 2026	 gez. Dieter Reiter		
	 gez. i.V. Dr. Christian Scharpf
	 Oberbürgermeister		
	 Berufsmäßiger Stadtrat

Der Jahresabschluss und der Lagebericht der Stadtgüter 
München liegen in der Zeit vom 23.02.2026 bis 13.03.2026, 
Montag bis Donnerstag jeweils von 9.00 – 15.00 Uhr,  
am Freitag von 9.00 bis 12.00 Uhr, im Verwaltungsgebäude 
der Stadtgüter München, Freisinger Landstraße 153,  
80939 München, zu Einsicht aus.
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BEKANNTMACHUNG
ÜBER DIE SCHULANMELDUNG

I. Schulanmeldung an der Grundschule

Die Schulanmeldung für die Grundschulen in München findet 
dieses Jahr am

Mittwoch, 11. März 2026

in allen Münchner Schulgebäuden statt, in denen eine Grund-
schule untergebracht ist.

Nach Art. 37 Bayerisches Gesetz über das Erziehungs- und 
Unterrichtswesen (BayEUG) werden mit Beginn des Schuljah-
res 2026/27 alle Kinder schulpflichtig, die bis zum 30. Septem-
ber 2026 sechs Jahre alt werden, deren Erziehungsberechtig-
te im Vorjahr den Beginn der Schulpflicht nach Art. 37 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 2 BayEUG um ein Schuljahr verschoben haben oder 
die bereits einmal von der Aufnahme in die Grundschule zu-
rückgestellt wurden.

Für Kinder, die im Zeitraum vom 1. Juli bis 30. September 
2026 sechs Jahre alt werden, können die Erziehungsberech-
tigten den Beginn der Schulpflicht auf das kommende Schul-
jahr verschieben (Einschulungskorridor). Die Schule berät auf 
der Grundlage der bei der Schulanmeldung gewonnenen Er-
kenntnisse und gibt eine Empfehlung. Die Erziehungsberech-
tigten müssen der Schule spätestens bis zum 10. April 2026 
schriftlich mitteilen, dass sie den Beginn der Schulpflicht auf 
das darauffolgende Schuljahr verschieben wollen.

Bei Kindern, die nach dem 30. September 2020 geboren wur-
den, haben die Erziehungsberechtigten die Möglichkeit, bei 
der zuständigen Grundschule einen Antrag auf vorzeitige  
Einschulung ihres Kindes zu stellen. Für alle Kinder, die nach 
dem 31. Dezember 2020 geboren wurden, ist ein schulpsy-
chologisches Gutachten erforderlich. Ein Antrag auf eine vor-
zeitige Einschulung ist spätestens bei der Schulanmeldung 
am 11.03.2026 zu stellen. Die Entscheidung über die Schul-
aufnahme erfolgt durch die Schulleitung. Die Ablehnung des 
Antrages ist keine Zurückstellung.
Ein auf Antrag aufgenommenes Kind kann nach dem 31. Juli 
2026 nicht mehr abgemeldet werden (§ 2 Abs. 6 Satz 2 GrSO).

Die Pflicht zur Schulanmeldung besteht auch, wenn eine Zu-
rückstellung in Betracht kommen könnte.
Ein Kind, das am 30. September 2026 mindestens sechs Jah-
re alt ist, kann für ein Schuljahr von der Aufnahme in die 
Grundschule zurückgestellt werden, wenn zu erwarten ist, 
dass das Kind voraussichtlich erst ein Schuljahr später mit Er-
folg oder nach Maßgabe von Art. 41 Abs. 5 BayEUG am Un-
terricht der Grundschule teilnehmen kann. Die Zurückstellung 
soll vor Aufnahme des Unterrichts (14. September 2026) ver-
fügt werden; sie ist noch bis zum 30. November 2026 zuläs-
sig, wenn sich erst innerhalb dieser Frist herausstellt, dass die 
Voraussetzungen für eine Zurückstellung gegeben sind. Die 
Entscheidung trifft die Schulleitung. Vor der Entscheidung hat 
die Schule die Erziehungsberechtigten zu hören.
Auch ein Kind, das im Zeitraum vom 1. Juli bis 30. September 
2026 sechs Jahre alt wird, kann vom Schulbesuch zurückge-
stellt werden, wenn die Erziehungsberechtigten den Beginn 
der Schulpflicht nicht auf das darauffolgende Schuljahr ver-
schieben bzw. nicht verschoben haben.

Für Kinder, die im vorigen Jahr vom Besuch der Grundschule 
zurückgestellt worden sind, ist bei der Anmeldung der Zurück-
stellungsbescheid vorzulegen.

Grundsätzlich müssen alle Kinder ihre Schulpflicht in der 
Grundschule erfüllen, in deren Schulsprengel sie ihren ge-

wöhnlichen Aufenthalt haben, sofern sie nicht eine staatlich 
anerkannte bzw. staatlich genehmigte private Grundschule 
besuchen wollen. In der Sprengelgrundschule muss auch die 
Schulanmeldung erfolgen. Die Schulen erteilen Auskünfte 
über die Schulsprengel und alle anderen schulischen Angele-
genheiten.

Wird das Kind an einer privaten Grundschule angemeldet, ist 
aus Gründen der Überwachung der Schulpflicht die zuständi-
ge Grundschule zu informieren.

Informationen über die Abwicklung der Schulanmeldung er-
halten die Erziehungsberechtigten von ihrer Grundschule. Im 
Verhinderungsfall kann eine beauftragte Person, die eine 
schriftliche Vollmacht vorlegen muss, das Kind an der Schule 
anmelden. Kinder, die am Tag der Schulanmeldung aus trifti-
gen Gründen nicht vorgestellt werden können, können nach 
vorheriger Terminvereinbarung mit der Schulleitung der  
zuständigen Grundschule angemeldet werden.

Im Zweifelsfall sind eventuell vorhandene Sorgerechts
beschlüsse mitzubringen.

Es ist ein Nachweis des Gesundheitsreferates über die Ge-
sundheitsuntersuchung zur Einschulung vorzulegen oder bis 
zum Schuljahresbeginn nachzureichen. Die Teilnahme ist ge-
setzlich verpflichtend und erfolgt auf Einladung des Gesund-
heitsreferates innerhalb der letzten zwei Jahre vor Aufnahme 
in die erste Jahrgangsstufe. Ausführliche Informationen zur 
Gesundheitsuntersuchung finden sich unter  
www.muenchen.de/rseu. Zudem ist ein Nachweis zum  
Masernschutz vorzulegen.

Bei Kindern mit nichtdeutscher Muttersprache, die nicht über 
die notwendigen Deutschkenntnisse verfügen, sollen Anga-
ben über den Besuch einer staatlich geförderten Kindertages-
einrichtung mit integriertem Vorkurs oder einer vergleichbaren 
Fördermaßnahme zum Erwerb der deutschen Sprache ge-
macht werden.

Nach Möglichkeit sollte zudem auch der Übergabebogen der 
besuchten Kindertageseinrichtung vorgelegt werden.

Ein in einem Heim untergebrachtes Kind kann von der Heim-
leitung angemeldet werden.

II. Anmeldung von Kindern mit nichtdeutscher Mutter-
sprache

Die zuständige Grundschule soll ein Kind, das keine staatlich 
geförderte Kindertageseinrichtung mit einem integrierten Vor-
kurs oder eine vergleichbare Fördermaßnahme zum Erwerb 
der deutschen Sprache besucht hat und bei dem im Rahmen 
der Schulanmeldung festgestellt wird, dass es nicht über die 
notwendigen Deutschkenntnisse verfügt, von der Aufnahme 
zurückstellen und verpflichten, im nächsten Schuljahr eine 
staatlich geförderte Kindertageseinrichtung mit einem integ-
rierten Vorkurs zu besuchen ( Art. 37 Abs. 3 Satz 6 BayEUG).
Die Grundschule führt den integrierten Vorkurs gemeinsam 
mit den in ihrem Sprengel liegenden staatlich geförderten Kin-
dertageseinrichtungen durch. 

III. Schulanmeldung von Kindern mit sonderpädagogischem 
Förderbedarf

Schulpflichtige mit sonderpädagogischem Förderbedarf erfül-
len ihre Schulpflicht durch den Besuch der allgemeinen Schule 
oder der Förderschule. Die Erziehungsberechtigten entschei-
den, an welchem der im Einzelfall rechtlich und tatsächlich zur 
Verfügung stehenden schulischen Lernorte ihr Kind unterrich-
tet werden soll (Art. 41 Abs. 1 BayEUG).
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Die Schulanmeldung erfolgt an der Sprengelgrundschule,  
einer privaten Grundschule oder am Förderzentrum nach den 
Bestimmungen der Volksschulordnung-F (VSO-F).

Die Schule nimmt im Einzelfall bei Kindern, bei denen sich ein 
sonderpädagogischer Förderbedarf abzeichnet, mit einem 
sonderpädagogischen Förderzentrum Kontakt auf und zieht 
eine Förderschullehrkraft zur Beratung hinsichtlich der Ent-
scheidung über den Förderbedarf und des geeigneten Förder-
orts hinzu.

Stellt die Schule fest, dass die Voraussetzungen einer Unter-
richtung an der Grundschule nach Art. 41 Abs. 5 BayEUG 
nicht gegeben sind, lehnt sie die Aufnahme des Kindes ab 
und empfiehlt den Erziehungsberechtigten eine Anmeldung 
an dem voraussichtlich zuständigen Förderzentrum. Wollen 
die Erziehungsberechtigten weiterhin die Aufnahme an der 
Grundschule, legt die Schulleiterin oder der Schulleiter die 
Angelegenheit dem Staatlichen Schulamt vor. Bleibt zweifel-
haft, ob die Voraussetzungen für einen Besuch der Grund-
schule nach Art. 41 Abs. 5 BayEUG gegeben sind, kann die 
Grundschule das Kind zunächst bis zu drei Monate probeweise 
aufnehmen und nach Ablauf der Probezeit abschließend ent-
scheiden (§ 2 Abs. 3 Satz 3 bis 5 GrSO).

IV. Anmeldung bei städtischen Tagesheimen und bei  
Tageseinrichtungen der Kooperativen Ganztagsbildung

Die Anmeldung für die Aufnahme in die städtischen Tagesheime 
oder in die flexible oder rhythmisierte Variante der Kooperati-
ven Ganztagsbildung, die einigen Schulen angeschlossen 
sind, wird ebenfalls am Mittwoch, 11. März 2026 (Tag der Schul-
anmeldung), in der Zeit von 14:00 bis 19:00 Uhr, durchgeführt.
Die Möglichkeit der Tagesheim-Anmeldung besteht jedoch 
bereits ab September 2025 und ist auch online über den kita 
finder + möglich unter: www.muenchen.de/kita
Die Anmeldung für die Kooperative Ganztagsbildung vor dem 
Tag der Einschreibung kann online auf  
www.muenchen.de/kita durchgeführt werden.

Die Schuleinschreibung findet immer an der Sprengelgrund-
schule statt.

 V. Schulanmeldung ist Pflicht

Wer vorsätzlich oder fahrlässig die ihm obliegende Anmeldung 
einer oder eines Schulpflichtigen zum Schulbesuch unterlässt, 
kann gemäß Art. 119 Abs. 1 Nr. 1 BayEUG mit Geldbuße be-
legt werden.

VI. Information

Über die Sprengeleinteilung der Grundschulen und über die in 
München bestehenden sonderpädagogischen Förderzentren 
erteilen die Schulleitungen Auskunft.

Staatliches Schulamt in der Landeshauptstadt München

München, 04. Februar 2025	 Dieter Reiter
	 Oberbürgermeister

	 Bettina Betz
	 Fachliche Leitung
								     

Ankündigung
für den 1. Stadtbezirk Altstadt-Lehel

Es ist beabsichtigt, die bisher als Ortsstraße gewidmete Teil-
strecke der St.-Anna-Straße (Teilflächen aus Flstk. Nrn. 
2495/0 und 2866/0 der Gemarkung München Sektion 2) zwi-
schen der Liebigstraße (= km 0,000) und der Gewürzmühlstra-
ße (= km 0,229) zu einem „beschränkt-öffentlichen Weg, Fuß-
verkehr, Rad- und Lieferverkehr frei“ wegerechtlich gem. Art. 7 
BayStrWG umzustufen. 

Gemäß dem Beschluss des Bezirksausschusses des 1. Stadt-
bezirkes Altstadt-Lehel „Entscheidung über die Einrichtung  
einer Fußgängerzone in der St.-Anna-Straße“, Sitzungsvorlage 
Nr. 20-26 / V 18004, vom 22.01.2026 wird auf der o. a. Stra-
ßenstrecke eine Fußgängerzone eingerichtet. Die Vorausset-
zung dafür ist die hier angekündigte straßenrechtliche Umstu-
fung der Straßenstrecke.

Die Unterlagen zur beabsichtigten Umstufung können bei der 
Landeshauptstadt München, Baureferat, Friedenstraße 40, 
81671 München nach vorheriger Anmeldung unter  
bau.widmungen@muenchen.de bis einschließlich 
20.05.2026 eingesehen und etwaige Einwendungen vorge-
bracht werden.

Die Absicht der Umstufung wird hiermit gem. Art. 7 Abs. 4 
BayStrWG ortsüblich bekannt gegeben.

Ankündigung
für den 5. Stadtbezirk Au-Haidhausen

Es ist beabsichtigt, die bisher als Ortsstraße gewidmete 
Stichstraße der Preysingstraße (Flst. Nr. 17843/0, Gemarkung 
München S. 9) zwischen der Preysingstraße (= km 0,000) und 
39 m nördlich davon (= km 0,039) wegerechtlich gem. Art. 7 
BayStrWG zu einem „beschränkt-öffentlichen Weg, Fußverkehr“ 
umzustufen.

Der unbenannte Weg Nr. 47 (Stichstraße) war bisher einer  
falschen Straßenklasse zugeordnet und muss gemäß seiner 
Verkehrsbedeutung umgestuft werden.

Die Unterlagen zur beabsichtigten Umstufung können bei der 
Landeshauptstadt München, Baureferat, Friedenstraße 40, 
81671 München nach vorheriger Anmeldung unter  
bau.widmungen@muenchen.de bis einschließlich 
20.05.2026 eingesehen und etwaige Einwendungen vorge-
bracht werden.

Die Absicht der Umstufung wird hiermit gem. Art. 7 Abs. 4 
BayStrWG ortsüblich bekannt gegeben.

Widmungsverfügung
für den 3. Stadtbezirk Maxvorstadt

Gemäß dem Beschluss des Bezirksausschusses vom 
11.11.2025 wird die bisher als Ortsstraße gewidmete Teilstrecke 
des Oskar-von-Miller-Ringes (Teilfläche aus Flst. Nr. 3691/0, 
Gemarkung München S. 3) zwischen 38 m westlich der Ama
lienstraße (= km 0,275) und der Amalienstraße (= 0,313) gem. 
Art. 7 BayStrWG zu einem „beschränkt-öffentlichen Weg, 
Fußverkehr“ umgestuft.

Diese Verfügung gilt gemäß Art. 41 Abs. 4 Satz 4 BayVwVfg 
am 21.02.2026 als bekannt gegeben und damit wirksam.

Diese Verfügung einschließlich ihrer Begründung und deren 
Lageplan können bei der Landeshauptstadt München,  
Baureferat, Friedenstraße 40, 81671 München nach vorheriger 
Anmeldung unter bau.widmungen@muenchen.de bis zum 
23.03.2026 eingesehen werden. 
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Rechtsbehelfsbelehrung
 
Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach 
ihrer Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens
gebühr fällig.

München, 05.02.2026		�  Baureferat,  
Verwaltung und Recht

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung  
gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Erich-Kästner-Str. 8 
Gemarkung Schwabing / Flurnr. 452/4 / 4. Stadtbezirk
Dachgeschossausbau einer Wohneinheit auf dem Grund-
stück der Erich-Kästner-Straße 8, 80796 München

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 03.02.2026, Az. 1.2-2025-12715-22, wurde die 
Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben unter Auf-
lagen und einer Abweichung erteilt.

Den Nachbarn Fl.Nrn. 451/4, 451/10, 451/18, 451/19, 452/5 
und 452/12, die dem Vorhaben nicht zugestimmt haben, ist 
gemäß Art. 66 Abs. 1 BayBO eine Ausfertigung des Bauge-
nehmigungsbescheides zuzustellen. Nachdem sich die vorge-
nannten Grundstücke im Eigentum von mehr als 20 Miteigen-
tümern befinden, wird die erforderliche Zustellung durch 
öffentliche Bekanntmachung ersetzt. Die Zustellung gilt mit 
dem Tag der Bekanntmachung im Amtsblatt der Landeshaupt-
stadt München als bewirkt (Art. 66 Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungs
verfahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbau-
kommission, Blumenstraße 19, digital einsehen. Falls Sie  
Akten digital einsehen wollen, wenden Sie sich bitte an die  
E-Mailadresse plan.ha4-22@muenchen.de. 

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens
gebühr fällig.

München, 03. Februar 2026	 Referat für Stadtplanung 		
	 und Bauordnung
	 HA IV - Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung  
gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Thalkirchner Str. 16
Gemarkung Sektion VI / Flurnr. 9959/0 / Stadtbezirk: 2
Nutzungsänderung Laden in Gastronomie und Zusam-
menlegung von zwei Nutzungseinheiten mit baulichen 
Änderungen im EG rechts, Raumabluft über Dach im  
Bereich Treppenhaus außen

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 02.02.2026, Az. 1.2-2025-16130-21, wurde die 
Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben unter Auf-
lagen erteilt.

Den Nachbarn Fl.Nr.: 9956, 9958 und 9960, die dem Vorhaben 
nicht zugestimmt haben, ist gemäß Art. 66 Abs. 1 BayBO eine 
Ausfertigung des Baugenehmigungsbescheides zuzustellen. 
Nachdem sich die vorgenannten Grundstücke im Eigentum 
von mehr als 20 Miteigentümern befinden, wird die erforderli-
che Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt. 
Die Zustellung gilt mit dem Tag der Bekanntmachung im Amts-
blatt der Landeshauptstadt München als bewirkt (Art. 66 Abs. 2 
BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungs
verfahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbau-
kommission, Blumenstraße 19, Zimmer 124 einsehen. Falls Sie 
Akten einsehen wollen, wenden Sie sich bitte an die E-Mail
adresse plan.ha4-21@muenchen.de.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 
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Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens
gebühr fällig.

München, 02. Februar 2026	 Referat für Stadtplanung		
	 und Bauordnung
	 HA IV - Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung  
gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Zenettistr. 43
Gemarkung Sektion VI / Flurnr. 10344/0 / Stadtbezirk: 2
Teilabbruch, Umbau, Sanierung, Aufstockung und Nut-
zungsänderung des Vordergebäudes mit 1 Wohnung  
und 1 Gaststätte zu einem Gebäude mit 10 Wohnungen 
und 1 Büro/ Umbau, Sanierung und Nutzungsänderung 
des Rückengebäudes mit 5 Wohnungen, 1 Büro und  
1 Metzgerei zu einem Gebäude mit 14 Wohnungen 

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 04.02.2026, Az. 1.2-2025-8335-21, wurde die 
Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben unter Auf-
lagen/Nebenstimmungen/Abweichungen/Befreiungen erteilt.

Den Nachbarn Fl.Nr.: 10343, 10345,10360 und 10361, die dem 
Vorhaben nicht zugestimmt haben, ist gemäß Art. 66 Abs. 1 
BayBO eine Ausfertigung des Baugenehmigungsbescheides 
zuzustellen. Nachdem sich die vorgenannten Grundstücke im 
Eigentum von mehr als 20 Miteigentümern befinden, wird die 
erforderliche Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung 
ersetzt. Die Zustellung gilt mit dem Tag der Bekanntmachung 
im Amtsblatt der Landeshauptstadt München als bewirkt  
(Art. 66 Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungs
verfahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbau-
kommission, Blumenstraße 19, Zimmer 124 einsehen. Falls Sie 
Akten einsehen wollen, wenden Sie sich bitte an die E-Mail
adresse plan.ha4-21@muenchen.de.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens
gebühr fällig.

München, 04. Februar 2026	 Referat für Stadtplanung 		
	 und Bauordnung
	 HA IV - Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung  
gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Seeriederstr. 18a
Gemarkung Sektion IX / Flurnr. 17784/0 / Stadtbezirk: 5
Umbau und Umnutzung Grafikerschule zu Privatgymnasium

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 29.01.2026, Az. 6024-1.1-2025-13116-21, wurde 
die Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben unter 
Auflagen, Nebenstimmungen und Befreiungen erteilt.

Den Nachbarn Fl.Nr. 17782; Fl.Nr. 17783; Fl.Nr. 17784/2; Fl.Nr. 
17784/3; Fl.Nr. 17784/4; Fl.Nr. 17784/5; Fl.Nr. 17787 und Fl.Nr. 
17790, die dem Vorhaben nicht zugestimmt haben, ist gemäß 
Art. 66 Abs. 1 BayBO eine Ausfertigung des Baugenehmi-
gungsbescheides zuzustellen. Nachdem sich die vorgenann-
ten Grundstücke im Eigentum von mehr als 20 Miteigentü-
mern befinden, wird die erforderliche Zustellung durch 
öffentliche Bekanntmachung ersetzt. Die Zustellung gilt mit 
dem Tag der Bekanntmachung im Amtsblatt der Landeshaupt-
stadt München als bewirkt (Art. 66 Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungs
verfahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbau-
kommission digital einsehen. Falls Sie Akten digital einsehen 
wollen, wenden Sie sich bitte an die E-Mailadresse  
plan.ha4-21@muenchen.de.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens
gebühr fällig.

München, 29. Januar 2026	 Referat für Stadtplanung 		
	 und Bauordnung
	 HA IV - Lokalbaukommission
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Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung  
gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Paul-Heyse-Str. 38 
Gemarkung Sektion V / Flurnr. 7494/0 / Stadtbezirk: 2
Generalsanierung Bürogebäude mit Abbruch und  
Neuerrichtung Dach mit Empore, Nutzungsänderung in 
öffentliches Cafe im EG, Neubau Rückgebäude (Büro), 
Sanierung und Teiländerung Tiefgarage.

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 02.02.2026, Az. 6024-1.2-2025-18075-21, wurde 
die Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben unter 
Auflagen, Nebenstimmungen, Abweichungen und Befreiungen 
erteilt.

Den Nachbarn Fl.Nr.7494/1, 9802/4 und 9802/5, die dem  
Vorhaben nicht zugestimmt haben, ist gemäß Art. 66 Abs. 1 
BayBO eine Ausfertigung des Baugenehmigungsbescheides 
zuzustellen. Nachdem sich die vorgenannten Grundstücke im 
Eigentum von mehr als 20 Miteigentümern befinden, wird die 
erforderliche Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung 
ersetzt. Die Zustellung gilt mit dem Tag der Bekanntmachung 
im Amtsblatt der Landeshauptstadt München als bewirkt  
(Art. 66 Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungs
verfahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbau-
kommission, digital einsehen. Falls Sie Akten digital einsehen 
wollen, wenden Sie sich bitte an die E-Mailadresse  
plan.ha4-21@muenchen.de.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens
gebühr fällig.

München, 02. Februar 2026	 Referat für Stadtplanung 		
	 und Bauordnung
	 HA IV - Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung  
gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Steinstr. 60
Gemarkung Sektion IX / Flurnr. 16826/0 / Stadtbezirk: 5
Umbau und Erweiterung einer Dachgeschosswohnung 
durch Einbau einer neuen Geschossdecke für 6.OG

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 03.02.2026, Az. 6024-1.23-2025-16959-21, 
wurde die Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben 
unter Befreiungen erteilt.

Den Nachbarn Fl.Nrn. 16826/3, 16826/6, 16826/8 und 16826/9, 
die dem Vorhaben nicht zugestimmt haben, ist gemäß Art. 66 
Abs. 1 BayBO eine Ausfertigung des Baugenehmigungsbe-
scheides zuzustellen. Nachdem sich die vorgenannten Grund-
stücke im Eigentum von mehr als 20 Miteigentümern befinden, 
wird die erforderliche Zustellung durch öffentliche Bekannt-
machung ersetzt. Die Zustellung gilt mit dem Tag der Be-
kanntmachung im Amtsblatt der Landeshauptstadt München 
als bewirkt (Art. 66 Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungs
verfahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbau-
kommission, Blumenstraße 19 digital einsehen. Falls Sie  
Akten digital einsehen wollen, wenden Sie sich bitte an die  
E-Mailadresse plan.ha4-21@muenchen.de.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens
gebühr fällig.

München, 03. Februar 2026	 Referat für Stadtplanung		
	 und Bauordnung
	 HA IV - Lokalbaukommission
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Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung  
gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Buttermelcherstr. 21
Gemarkung Sektion VI / Flurnr. 11873 / Stadtbezirk: 2
Zusammenlegung von zwei Wohnungen im 1. Oberge-
schoss mit Modernisierung, Umbau und Umstrukturie-
rung der Grundrisse. Abbruch und Neuerrichtung der 
hofseitigen Balkone.

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 05.02.2026, Az. 6024-1.23-2025-16095-21, 
wurde die Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben 
unter Abweichungen erteilt.

Den Nachbarn Fl.Nrn. 11872, 11874, 11875 und 11876, die dem 
Vorhaben nicht zugestimmt haben, ist gemäß Art. 66 Abs. 1 
BayBO eine Ausfertigung des Baugenehmigungsbescheides 
zuzustellen. Nachdem sich die vorgenannten Grundstücke im 
Eigentum von mehr als 20 Miteigentümern befinden, wird die 
erforderliche Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung 
ersetzt. Die Zustellung gilt mit dem Tag der Bekanntmachung 
im Amtsblatt der Landeshauptstadt München als bewirkt  
(Art. 66 Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungs
verfahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokal
baukommission, Blumenstraße 19 digital einsehen. Falls Sie 
Akten digital einsehen wollen, wenden Sie sich bitte an die  
E-Mailadresse plan.ha4-21@muenchen.de.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage 
erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens
gebühr fällig.

München, 05. Februar 2026	 Referat für Stadtplanung 		
	 und Bauordnung
	 HA IV - Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung  
gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Hirschbergstr. 36 - 40
Gemarkung/Flurnr./Stadtbezirk: Neuhausen, Fl. Nr. 119/0, 
Stadtbezirk 9
Aufstockung dreier Wohngebäude von drei auf vier  
Vollgeschosse (5 Wohneinheiten)

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 30.01.2026, Az. 1.23-2025-18704-22, wurde die 
Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben unter Auf-
lagen, Nebenstimmungen und Befreiungen erteilt.

Den Nachbarn Fl.Nr. 119/19 und 119/21, die dem Vorhaben 
nicht zugestimmt haben, ist gemäß Art. 66 Abs. 1 BayBO eine 
Ausfertigung des Baugenehmigungsbescheides zuzustellen. 
Nachdem sich die vorgenannten Grundstücke im Eigentum 
von mehr als 20 Miteigentümern befinden, wird die erforderli-
che Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt. 
Die Zustellung gilt mit dem Tag der Bekanntmachung im Amts-
blatt der Landeshauptstadt München als bewirkt (Art. 66 Abs. 2 
BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungs
verfahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbau-
kommission digital einsehen. Falls Sie Akten digital einsehen 
wollen, wenden Sie sich bitte an die E-Mailadresse  
plan.ha4-22@muenchen.de.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens
gebühr fällig.

München, 30. Januar 2026	 Referat für Stadtplanung 		
	 und Bauordnung
	 HA IV - Lokalbaukommission
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Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung  
gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Adams-Lehmann-Str. 56
Gemarkung/Flurnr. /Stadtbezirk: Schwabing,  
Fl. Nr. 472/493, Stadtbezirk 4
Nutzungsänderung Büro in eine Praxis für Physiotherapie 
2. OG

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 03.02.2026, Az. 1.1-2025-14789-22, wurde die 
Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben unter Auf-
lagen und Abweichungen erteilt.

Den Nachbarn Fl.Nr. 472/440, Fl.Nr. 472/485, Fl.Nr. 472/494 
und Fl.Nr. 472/566, die dem Vorhaben nicht zugestimmt ha-
ben, ist gemäß Art. 66 Abs. 1 BayBO eine Ausfertigung des 
Baugenehmigungsbescheides zuzustellen. Nachdem sich die 
vorgenannten Grundstücke im Eigentum von mehr als 20 Mit-
eigentümern befinden, wird die erforderliche Zustellung durch 
öffentliche Bekanntmachung ersetzt. Die Zustellung gilt mit 
dem Tag der Bekanntmachung im Amtsblatt der Landeshaupt-
stadt München als bewirkt (Art. 66 Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungs
verfahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbau-
kommission, Blumenstraße 19, Zimmer 211 einsehen. Falls Sie 
Akten einsehen wollen, wenden Sie sich bitte an die E-Mail
adresse plan.ha4-22@muenchen.de.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens
gebühr fällig.

München, 03. Februar 2026	 Referat für Stadtplanung		
	 und Bauordnung
	 HA IV - Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung  
gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Elisabethpl. 4-4c
Gemarkung/Flurnr./Stadtbezirk: Schwabing-West,  
Fl.Nr. 4556/14, Stadtbezirk 4
Umnutzung und Erweiterung WC-Gebäude zu  
Fachlehrsaal HV-Technik des BSZ für Kfz-Technik

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 03.02.2026, Az. 6024-1.1-2025-12822-22, wurde 
die Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben unter 
Auflagen/Nebenstimmungen/Abweichungen/Befreiungen er-
teilt.

Den Nachbarn Fl.Nr.:4818/11, Fl.Nr.: 4818/12 und Fl.Nr.: 
4818/9, die dem Vorhaben nicht zugestimmt haben, ist gemäß 
Art. 66 Abs. 1 BayBO eine Ausfertigung des Baugenehmi-
gungsbescheides zuzustellen. Nachdem sich die vorgenann-
ten Grundstücke im Eigentum von mehr als 20 Miteigentü-
mern befinden, wird die erforderliche Zustellung durch 
öffentliche Bekanntmachung ersetzt. Die Zustellung gilt mit 
dem Tag der Bekanntmachung im Amtsblatt der Landeshaupt-
stadt München als bewirkt (Art. 66 Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungsver-
fahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbau-
kommission, Blumenstraße 19, Zimmer 209, oder digital ein-
sehen. Falls Sie Akten digital einsehen wollen, wenden Sie 
sich bitte an die E-Mailadresse plan.ha4-22@muenchen.de.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens
gebühr fällig.

München, 03. Februar 2026	 Referat für Stadtplanung		
	 und Bauordnung
	 HA IV - Lokalbaukommission
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Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung  
gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Menzinger Str. 45
Gemarkung/Flurnr. /Stadtbezirk: Nymphenburg,  
Fl.Nr. 256/33, Stadtbezirk 9
Abriss einer Garage und eines Wintergartens. Neubau  
einer Garage an ein bestehendes Mehrfamilienhaus.  
Nutzungsänderung Praxis in Wohnen

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 04.02.2026, Az. 6024-1.2-2025-15424-22, wurde 
die Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben unter 
Auflagen/Nebenstimmungen/Abweichungen/Befreiungen er-
teilt.

Den Nachbarn Fl.Nr.: 256/35, Fl.Nr.: 256/5 und Fl.Nr.: 257/8, 
die dem Vorhaben nicht zugestimmt haben, ist gemäß Art. 66 
Abs. 1 BayBO eine Ausfertigung des Baugenehmigungsbe-
scheides zuzustellen. Nachdem sich die vorgenannten Grund-
stücke im Eigentum von mehr als 20 Miteigentümern befinden, 
wird die erforderliche Zustellung durch öffentliche Bekannt-
machung ersetzt. Die Zustellung gilt mit dem Tag der Bekannt-
machung im Amtsblatt der Landeshauptstadt München als 
bewirkt (Art. 66 Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungs
verfahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbau-
kommission, Blumenstraße 19, Zimmer 209, oder digital ein-
sehen. Falls Sie Akten digital einsehen wollen, wenden Sie 
sich bitte an die E-Mailadresse plan.ha4-22@muenchen.de.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens
gebühr fällig.

München, 04. Februar 2026	 Referat für Stadtplanung		
	 und Bauordnung
	 HA IV - Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung  
gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Heideckstr. 16-18
Gemarkung/Flurnr./Stadtbezirk: Neuhausen,  
Fl.Nr. 488/36, Stadtbezirk 9 (Neuhausen-Nymphenburg)
Nutzungsänderung Bäckerei zu Imbiss

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 09.02.2026, Az. 6024-1.2-2025-19804-22, wurde 
die Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben unter 
Auflagen/Nebenstimmungen/Abweichungen/Befreiungen er-
teilt.

Den Nachbarn Fl.Nr.: 488/35 und Fl.Nr.: 488/3, die dem Vorha-
ben nicht zugestimmt haben, ist gemäß Art. 66 Abs. 1 BayBO 
eine Ausfertigung des Baugenehmigungsbescheides zuzu-
stellen. Nachdem sich die vorgenannten Grundstücke im Eigen-
tum von mehr als 20 Miteigentümern befinden, wird die erfor-
derliche Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung 
ersetzt. Die Zustellung gilt mit dem Tag der Bekanntmachung 
im Amtsblatt der Landeshauptstadt München als bewirkt  
(Art. 66 Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungs
verfahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbau-
kommission, Blumenstraße 19, Zimmer 209, oder digital ein-
sehen. Falls Sie Akten digital einsehen wollen, wenden Sie 
sich bitte an die E-Mailadresse plan.ha4-22@muenchen.de.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens
gebühr fällig.

München, 09. München 2026	 Referat für Stadtplanung 		
	 und Bauordnung
	 HA IV - Lokalbaukommission



Amtsblatt der Landeshauptstadt München – Nr. 5/2026

98

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung  
gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Iltisstr. 30
Gemarkung: Trudering
Flurnr.: 507/18
Stadtbezirk: 15
Vorhaben: ÄNDERUNGSANTRAG zu 1.23-2025-12562-32 – 
Neubau eines Mehrfamilienhauses und zweier Doppel-
haushälften mit Tiefgarage

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 02-02.2026, Az. 1.231-2025-18644-32, wurde 
die Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben unter 
Auflagen/Nebenstimmungen/Abweichungen/Befreiungen er-
teilt.

Den Nachbarn, die dem Vorhaben nicht zugestimmt haben,  
ist gemäß Art. 66 Abs. 1 BayBO eine Ausfertigung des Bau
genehmigungsbescheides zuzustellen. Nachdem sich die  
umliegenden Grundstücke im Eigentum von mehr als 20 Mit
eigentümern befinden, wird die erforderliche Zustellung durch 
öffentliche Bekanntmachung ersetzt. Die Zustellung gilt mit 
dem Tag der Bekanntmachung im Amtsblatt der Landeshaupt-
stadt München als bewirkt (Art. 66 Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungs
verfahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbau-
kommission, Blumenstraße 19, Zimmer 338, einsehen. Ver
einbaren Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mailadresse 
plan.ha4-32@muenchen.de bzw. Telefonnummer 233 - 
24597.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens
gebühr fällig.

München, 02. Februar 2026	 Referat für Stadtplanung 		
	 und Bauordnung
	 HA IV - Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung  
gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Reinekestr. 14 
Gemarkung: Sektion VII, Fl.Nr.: 12842/6, Stadtbezirk: 18
Vorhaben: Neubau eines Einfamilienhauses mit Garage – 
ÄNDERUNGSANTRAG zu 1.23-2025-10719-33

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 05.02.2026, Az. 6024-1.232-2026-1280-33, 
wurde die Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben 
unter Nebenstimmungen und unter Befreiungen erteilt.

Den Nachbarn, die dem Vorhaben nicht zugestimmt haben,  
ist gemäß Art. 66 Abs. 1 BayBO eine Ausfertigung des Bauge-
nehmigungsbescheides zuzustellen. Nachdem sich die vorge-
nannten Grundstücke im Eigentum von mehr als 20 Miteigen-
tümern befinden, wird die erforderliche Zustellung durch 
öffentliche Bekanntmachung ersetzt. Die Zustellung gilt mit 
dem Tag der Bekanntmachung im Amtsblatt der Landeshaupt-
stadt München als bewirkt (Art. 66 Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungs
verfahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbau-
kommission, Blumenstraße 19, Zimmer 438, oder digital ein-
sehen. Falls Sie Akten digital einsehen wollen, wenden Sie 
sich bitte an die E-Mailadresse plan.ha4-33@muenchen.de 
bzw. Telefonnummer 233 - 24426.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens
gebühr fällig.

München, 05. Februar 2026	 Referat für Stadtplanung		
		  und Bauordnung
	 HA IV - Lokalbaukommission
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Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung  
gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Verdistr. 54 – 56  
(Gebhardweg / Rathochstr. / Verdistr. 54 + 56)
Gemarkung Obermenzing / Flurnr. 399/6, 399/9, 399/17, 
402/4 / Stadtbezirk: 21
Neubau eines Wohn- und Geschäftsgebäudes mit TG 
(Gebhardweg / Rathochstr. / Verdistr. 54 + 56) –  
mit Mobilitätskonzept

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 29.01.2026, Az. 6024-1.23-2025-14921-43, 
wurde die Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben 
unter Auflagen/Nebenstimmungen/Abweichungen/Befreiun-
gen erteilt.

Den Nachbarn Fl.Nr.: Fl.Nr.399/0, Fl.Nr.402/5, Fl.Nr.402/7, 
Fl.Nr.402/11, Fl.Nr.402/12, Fl.Nr.402/13, Fl.Nr.404/28, Fl.
Nr.404/31 und Fl.Nr.404/32, die dem Vorhaben nicht zuge-
stimmt haben, ist gemäß Art. 66 Abs. 1 BayBO eine Ausferti-
gung des Baugenehmigungsbescheides zuzustellen. Nach-
dem sich die vorgenannten Grundstücke im Eigentum von 
mehr als 20 Miteigentümern befinden, wird die erforderliche 
Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt. Die 
Zustellung gilt mit dem Tag der Bekanntmachung im Amts-
blatt der Landeshauptstadt München als bewirkt (Art. 66  
Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungs
verfahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV – Lokal-
baukommission digital einsehen. Falls Sie Akten digital einse-
hen wollen, wenden Sie sich bitte an die E-Mailadresse  
plan.ha4-43@muenchen.de bzw. Telefonnummer 233 - 
26420.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens
gebühr fällig.

München, 29 Januar 2026	 Referat für Stadtplanung		
	 und Bauordnung
	 HA IV - Lokalbaukommission

Bürgerversammlung des
21. Stadtbezirkes – Pasing-Obermenzing
Bezirksteil Obermenzing
am 23.03.2026

In Abstimmung mit dem Bezirksausschuss 21 – Pasing-Ober-
menzing teile ich mit, dass am Montag, den 23.03.2026 um 
19.00 Uhr in der Aula der Grundschule an der Grandlstraße 5,
81247 München, die Bürgerversammlung des 21. Stadtbezir-
kes – Pasing-Obermenzing, Bezirksteil Obermenzing stattfin-
det.

Die Leitung der Bürgerversammlung wird 
Herr Stadtrat Stefan Jagel übernehmen.

München, 02. Februar 2026		  Oberbürgermeister
		  Dieter Reiter

Bürgerversammlung des
5. Stadtbezirkes – Au-Haidhausen
Bezirksteil Haidhausen
am 24.03.2026

In Abstimmung mit dem Bezirksausschuss 5 – Au-Haidhausen 
teile ich mit, dass am Dienstag, den 24.03.2026 um 19.00 Uhr 
in der Katholischen Stiftungshochschule, Preysingstraße 95,
81667 München, die Bürgerversammlung des 5. Stadtbezir-
kes – Au-Haidhausen, Bezirksteil Haidhausen stattfindet.

Die Leitung der Bürgerversammlung wird  
Frau Stadträtin Anne Hübner übernehmen.

München, 02. Februar 2026            	 Oberbürgermeister
		  Dieter Reiter

Bürgerversammlung des
16. Stadtbezirkes – Ramersdorf-Perlach
Bezirksteil Ramersdorf
am 26.03.2026

In Abstimmung mit dem Bezirksausschuss 16 - Ramersdorf-
Perlach teile ich mit, dass am Donnerstag, den 26.03.2026 um 
19.00 Uhr in der Dreifachturnhalle der Grundschule an der
Führichstraße 53, Zugang über Kirchseeoner Straße 5, 81671 
München, die Bürgerversammlung des 16. Stadtbezirkes – 
Ramersdorf-Perlach, Bezirksteil Ramersdorf
stattfindet.

Die Leitung der Bürgerversammlung wird 
Herr Stadtrat Sebastian Schall übernehmen.

München, 02. Februar 2026 	 Oberbürgermeister
	 Dieter Reiter
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